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Im Jahr 2019 wurden durch 
den Kreistag die Mitglieder 
des Beirats für Menschen mit 
Behinderungen neu gewählt. 
Aus ihrer Mitte wählten die 
Mitglieder in der konstituie-
renden Sitzung im Februar 
2020 ihren Vorsitzenden. Dem 
Beirat gehören aktuell fol-
gende Mitglieder an:
• Vorsitzender: Frank Schä-

fer, Bernkastel-Kues, Tel.: 
0171 3060463, E-Mail: 
schaeferf@gmx.net

• Stellvertretende Vorsit-
zende: Stefanie Pützer-
Queins, Wittlich, Tel.: 
06571 9989793, E-Mail: 
s.queins@web.de

Weitere Mitglieder:
• Rita Busch, Bernkastel- 

Kues/Wehlen, Tel.: 06531 
7627, E-Mail: r.busch@
bernkastel-kues.de

• Jutta Gleich, Wittlich, E-
Mail: jutta60@hotmail.de

• Hermann-Josef Hauth, 
Tel.: 0171 4242632, E-
Mail: juppi.hauth@t-on-
line.de

• Jürgen Kaut, Wittlich, Tel.: 

0157 39536705, E-Mail: 
juergen.kaut@stadtrat.
wittlich.de

• Maria Klein, Wittlich, Tel.: 
0160 95021429, E-Mail: 
maria-klein@t-online.de

• Fanny Maas-Linke, Kin-
derbeuern, Tel.: 06532 
951422, E-Mail: fan-
ny1980@live.de

• Dr. Berthold Mertz, 
Bernkastel-Kues, Tel.: 
0160 96020855, E-Mail: 
berthold@mertz.de

• Thorsten Polik, 
Bernkastel-Kues, Tel.: 
06531 54213, t.polik@
bernkastel-kues.de

• Helmut Raskop, Großlitt-
gen, Tel.: 06575 8989, E-
Mail: helmutraskop@t-on-
line.de

• Elke Reis, Laufeld, Tel.: 
06572 4774

• Hannelore Reuter-Geor-
ge, Traben-Trarbach, Tel.: 
0151 20162479, E-Mail: 
h.reuter-george@gmx.de

• Monja Ulmen, Bausen-
dorf, Tel.: 06532 9537189, 
E-Mail: ulmen.m@web.de

• Wilfried Wesch, 
Bernkastel-Kues, Tel.: 
06531 4740, E-Mail: wil-
fried.wesch@gmx.de 

Charakteristisch für den aus 
15 Personen bestehenden 
Beirat ist, dass die ehrenamt-
lich tätigen Mitglieder selbst 
betroffen sind: So gehören 
dem Beirat für Menschen mit 
Behinderungen Mitglieder an, 
die entweder selbst von einer 
Behinderung betroffen oder 
Angehörige eines behinderten 
Menschen sind oder in fami-
lienähnlichen Strukturen mit 

einem Menschen mit Behin-
derungen leben. 
Der Beirat berät in allen all-
gemeinen Angelegenheiten 
(keine Anliegen von einzel-
nen Bürgern) sowie in Selbst-
verwaltungsangelegenheiten, 
die die Belange der Menschen 
mit Behinderungen betreffen. 
Wichtige Themen leitet er an 
den Kreistag und seine Aus-
schüsse weiter. An Bauvor-
haben des Landkreises wird 
der Beirat regelmäßig als be-
ratendes Organ in Bezug auf 
Barrierefreiheit beteiligt. Drei- 
bis viermal jährlich trifft er 
sich zu einer Sitzung.
Der Beirat für Menschen mit 
Behinderungen informiert in 
einem neu aufgelegten Fly-
er über seine Ziele, Aufga-
ben und Ansprechpartner. 
Der Flyer wurde in „leichter 
Sprache“ verfasst, um auch 
den Menschen mit Behinde-
rungen selbstbestimmt einen 
Zugang zu ermöglichen. Er 
kann kostenfrei – auch gerne 
in größerer Stückzahl – bei der 
Bürgerberatung der Kreisver-
waltung Bernkastel-Wittlich, 
Tel.: 06571 142700 angefor-
dert oder unter www.bernka-
stel-wittlich.de mit dem Such-
begriff Beirat für Menschen 
mit Behinderungen abgerufen 
werden.

Neuer Flyer für Beirat für Menschen mit Behinderungen 

Besuchen Sie uns im Internet:  
www.Bernkastel-Wittlich.de

Mitdenken. Mitmachen. Mitbewegen!

Online-Beteiligungsplattform Consul
https://bw.landkreise.digital/

Landkreis
Bernkastel

Wi� lich

Der Beirat für
Menschen mit 
Behinderungen 

im Landkreis
Bernkastel-Wi� lich

Ziele, Aufgaben und
Ansprechpartner/innen

in leichter Sprache

Das tut der Beirat

 Er redet über die Dinge, die Menschen 
mit Behinderungen allgemein betreff en.

 Er weist den Kreistag und die Poli� ker 
darauf hin, was man besser machen kann 
im Kreis. Das geht nur bei den Dingen, 
die der Kreis selbst machen kann.

 Er schlägt vor, wie etwas besser gemacht 
werden kann 

 Er arbeitet mit den Selbsthilfe-Gruppen und 
anderen Gruppen zusammen, die sich für 
die behinderten Menschen einsetzen.

 Er will Teilhabe am Leben in der 
Gemeinscha�  und selbst bes� mmtes Leben 
für alle Menschen mit Behinderungen.

 Er vermi� elt zwischen Menschen mit 
und ohne Behinderungen.

Beispiele, an denen der 
Beirat mitarbeitet

 Für Menschen mit Behinderungen im Kreis wird 
die Teilhabe besser.

 Geschä� e werden barriere-frei. Damit man 
besser einkaufen kann.

 Die Regel-Schulen im Kreis werden barriere-frei. 
Dann lernen Kinder mit und ohne Behinde-
rungen zusammen.

 Menschen mit und ohne Behinderungen machen 
zusammen Sport oder Musik im Verein.

 Gemeinscha� s-Häuser, Kirchen, Straßen und 
Plätze werden barriere-frei. Dann wohnen und 
leben Menschen mit Behinderungen in den 
Gemeinden gut.

 Der Beirat arbeitet mit dem Landes-Beau� ragten 
für Menschen mit Behinderungen und mit ande-
ren Stellen zusammen. Informa� onen gibt es im 
Internet: h� ps://inklusion.rlp.de/de/startseite/ 
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Koordina� onsstelle
Kreisverwaltung Bernkastel-Wi� lich
Edith Maus
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wi� lich
Tel.: 06571 14-2272, Fax: 06571 14-42272
E-Mail: Edith.Maus@Bernkastel-Wi� lich.de
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Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen 
Diese öffentlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen finden Sie  
auch im Internet unter www.Bernkastel-Wittlich.de/bekanntmachungen  

bzw. www.bernkastel-wittlich.de/ausschreibungen.

Öffentliche Bekanntmachung gemäß 
§ 10 Abs. 3 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) i. V. m. §§ 
8 ff Verordnung über das Genehmi-
gungsverfahren – 9. BImschV, §§ 18 ff 
Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG), § 73 Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Vorhaben der LHW Liewer Hartstein-
werk GmbH & Co. KG: Erweiterung 
des Steinbruchs Niederscheidweiler

Die LHW Liewer Hartsteinwerk GmbH 
& Co. KG, Bahnhofstraße 39 , 54518 
Sehlem, hat bei der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich als zuständiger 
Genehmigungsbehörde einen Antrag 
auf Erteilung einer immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung zur Erwei-
terung des Steinbruchs Niederscheid-
weiler (Gesamtfläche 34 ha) gestellt. 
Die Gesamtfläche des Steinbruchs be-
trifft folgende Grundstücke:

Gemarkung Niederscheidweiler
Flur 16
Flurstücke 31/14, 23/1, 21, 22/1,
  17/10, 17/9 und 43/7

Gemarkung Niederscheidweiler
Flur 17
Flurstücke 2/4, 25, 26 und 28

Gemarkung  Olkenbach
Flur 24
Flurstücke 6

Weiterhin beantragt, sind die was-
serrechtlichen Erlaubnisse zum Ge-
winnen von Bodenbestandteilen und 
Mineralien sowie zur Einleitung des 
Niederschlagwassers in den Alfbach.  
Das Bruttoabbauvolumen wird mit ca. 
6 Mio m³ und das Nettovolumen mit 
ca. 4,2 Mio m³ angegeben. Die Abbau-
zeit wird auf ca. 55 Jahre beziffert.
Das Vorhaben bedarf nach § 1 der 
Vierten Verordnung zur Durchführung 
des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (4. BImSchV) i.V.m. Ziffer 2.1.1 
des Anhangs 1 zur 4. BImSchV einer 
Genehmigung nach § 16 BImSchG. 
Das gewerbsmäßige Gewinnen von 
Bodenbestandteilen und Mineralien 
wie auch das Einbringen und Einleiten 
von Stoffen in Gewässer gelten als Be-
nutzung eines Gewässers und bedür-
fen einer wasserrechtlichen Erlaubnis 
nach § 8 WHG (Wasserhaushaltsge-
setz) und § 15 LWG (Landeswasserge-
setz Rheinland-Pfalz). 
Wegen § 2 Abs. 1 Nr. 1.a) der 4. BIm-
SchV i.V.m. Ziffer 2.1.1 des Anhangs 1 
zur 4. BImSchV ist ein förmliches Ge-
nehmigungsverfahren nach § 10 BIm-
SchG durchzuführen. Aufgrund § 9 
Abs. 2 Nr. 1 UVPG und § 6 UVPG i.V.m. 
Ziffer 2.1.1 der Anlage 1 zum UVPG 
ist eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung durchzuführen. Gem. § 4 UVPG 
und § 1 Abs. 2 der 9. BImSchV ist die 

Umweltverträglichkeitsprüfung un-
selbständiger Teil des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens.  
Das Vorhaben wird hiermit gem. § 10 
Abs. 3 und 4 BImSchG sowie §§ 18 
und 19 UVPG öffentlich bekannt ge-
macht.
Der Antrag und die Unterlagen ein-
schließlich des UVP-Berichtes sowie 
die bis zum Zeitpunkt der Bekannt-
machung bei der Genehmigungsbe-
hörde vorliegenden entscheidungser-
heblichen Berichte, Stellungnahmen 
der Träger öffentlicher Belange und 
Empfehlungen liegen in der Zeit vom 
08.November 2021 bis 07.Dezember 
2021 aus und können dort während 
der angegebenen Zeiten nach vor-
heriger telefonischer Terminverein-
barung eingesehen werden. Zusätz-
lich werden die zur Einsichtnahme 
ausgelegten Unterlagen sowie dieser 
Bekanntmachungstext während der 
o.g. Auslegungsfrist im Internet ver-
öffentlicht (siehe Ende der Bekannt-
machung). 
Der Antrag umfasst folgende Unter-
lagen:
• Antragsunterlagen und Formblät-

ter für das immissionsschutzrecht-
liche Genehmigungsverfahren

• Anlagen- und Betriebsbeschrei-
bung

• Lagepläne
• Antrag auf wasserrechtliche Er-

laubnisse
• Wasserwirtschaftliches Gutachten
• Angaben zu Sprengstoffen mit si-

cherheitsdatenblättern
• UVP-Bericht
• Prüfergebnis der vereinfachten 

raumordnerischen Prüfung 
• Geologische Erkundung der mög-

lichen Erweiterungsfläche des 
Steinbruchs Niederscheidweiler

• Niederschrift zum Behördentermin
• Sondernutzungserlaubnis des Stra-

ßenbauamtes Trier
• Beschreibung zu den Biotoptypen 

sowie zu den faunistischen Primär-
datenerfassungen

• Gutachten zur Standsicherheit der 
geplanten Abbauböschungen

• Schallimmissionsprognose nach TA 
Lärm

• Sprengsachverständigengutachten
• Abbauplanung mit Schnittdarstel-

lung
• Karte: Biotoptypen, Lebensraum-

typen
• Rekultivierungsplanung 
Die Stellungnahmen folgender Behör-
den/Stellen zu dem Vorhaben sind be-
reits eingegangen und werden öffent-
lich ausgelegt:
• Struktur- und Genehmigungsdi-

rektion Nord, Regionalstelle Was-
serwirtschaft, Abfallwirtschaft, 
Bodenschutz Trier sowie Regional-
stelle Gewerbeaufsicht Trier, zum 
BImSch-Antrag

• Struktur- und Genehmigungsdi-
rektion Nord, Regionalstelle Was-
serwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bo-
denschutz Trier zu den Anträgen 
auf wasserrechtliche Erlaubnisse

• Ortsgemeinderat Niederscheidwei-
ler

• Kreisverwaltung Bernkastel-Witt-
lich – Untere Landesplanungsbe-
hörde

• Forstamt Wittlich
• Landesamt für Geologie und Berg-

bau
• Landesbetrieb Mobilität Trier
• Westnetz GmbH
• Generaldirektion Kulturelles Erbe 

Rheinland-Pfalz, Direktion Lan-
desarchäologie, Außenstelle Trier

• Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Rheinland-Pfalz, Direktion Lan-
desarchäologie, Abteilung Erdge-
schichte

• Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Rheinland-Pfalz, Direktion Landes-
denkmalpflege

• Ortsgemeinde Bausendorf
Die Unterlagen können nach vorhe-
riger Terminvereinbarung eingesehen 
werden bei:

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich
Zimmer: N 20
Montag: 08:30 Uhr - 12:00 Uhr und 
14:00 Uhr - 16:00 Uhr
Dienstag, Mittwoch: 08:30 Uhr - 
12:00 Uhr
Donnerstag: 08:30 Uhr - 12:00 Uhr 
und 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Freitag: 08:30 Uhr - 12:00 Uhr
Telefon: 06571/14-2239

Verbandsgemeindeverwaltung Witt-
lich-Land
Kurfürstenstraße 1, 54515 Wittlich
Zimmer: 307
Montag, Dienstag und Donnerstag:  
08:30 Uhr – 12:30 Uhr und 14:00 Uhr 
– 16:00 Uhr
Mittwoch und Freitag: 08:30 Uhr – 
13:00 Uhr
Telefon: 06571/107-381

Verbandsgemeindeverwaltung Tra-
ben-Trarbach
Robert-Schuman-Straße 65, 54536 
Kröv (Gebäude 3)
Zimmer: A 208
Montag, Dienstag und Mittwoch 
08:30 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr 
bis 16:00 Uhr
Donnerstag 08.30 Uhr – 12.00 Uhr 
und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag: 08.30 Uhr bis 12:00 Uhr
Telefon: 06541/708-152

Innerhalb eines Monats nach Ab-
lauf der Auslegungsfrist, somit bis 
07. Januar 2022 kann die Öffentlich-
keit gegenüber der zuständigen Be-
hörde Einwendungen erheben. Mit 
Ablauf dieser Frist sind bis zur Ertei-

lung der Genehmigung alle Einwen-
dungen ausgeschlossen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen. Dies gilt nicht für ein sich 
anschließendes Widerspruchs- und 
Gerichtsverfahren. Einwendungen, 
die auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen, sind auf den Rechts-
weg vor den ordentlichen Gerichten 
zu verweisen. 
Die Einwendungen müssen schriftlich 
oder elektronisch erhoben werden 
und Namen sowie die volle leserliche 
Anschrift des/der EinwenderIn ent-
halten. Unleserliche Einwendungen 
und solche, die Namen und Adresse 
der Person des/der EinwenderIn nicht 
eindeutig erkennen lassen, können im 
Verfahren nicht berücksichtigt wer-
den. Dies gilt insbesondere für Ein-
wendungen, die per einfacher E-Mail 
erhoben werden. Einwendungen per 
Mail richten Sie bitte an Immissions-
schutz@Bernkastel-Wittlich.de .
Soweit Namen und Anschrift bei Be-
kanntgabe der Einwendungen an die 
Antragstellerin oder an die im Ge-
nehmigungsverfahren beteiligten Be-
hörden unkenntlich gemacht werden 
sollen, ist hierauf im Einwendungs-
schreiben hinzuweisen.

Ein Termin zur Erörterung der Einwen-
dungen wird wie folgt bestimmt:
Datum: 08. März 2022
Uhrzeit: 14:00 Uhr
Ort: Bürgerhaus, Hauptstraße 39, 
54533 Niederscheidweiler

Form- und fristgerecht erhobenen 
Einwendungen werden auch bei Aus-
bleiben der Antragstellerin oder der 
Personen, die Einwendungen erhoben 
haben, erörtert werden.
Der Erörterungstermin ist gem. § 18 
Abs. 1 S. 1 der 9. BImSchV öffentlich. 
Ein Recht zur Teilnahme haben neben 
den VertreterInnen der beteiligten Be-
hörden, die Antragstellerin, die Gut-
achter und diejenigen Personen, die 
rechtzeitig bei den Auslegungsstellen 
Einwendungen erhoben haben. Son-
stige Personen können als ZuhörerIn 
an dem Termin teilnehmen, sofern ge-
nügend freie Plätze zur Verfügung ste-
hen. Gesonderte Einladungen zum Er-
örterungstermin ergehen nicht mehr.
Nach Ablauf der Einwendungsfrist 
prüft die Immissionsschutzbehör-
de, ob der Erörterungstermin wegen 
dann möglicherweise geltender Be-
schränkungen aufgrund der COVID-
19-Pandemie oder wegen des Risi-
kos der weiteren Ausbreitung des 
Virus gegebenenfalls verlegt werden 
muss. Sollte die Gefahr einer Verle-
gung bestehen, wird die Behörde den 
Einwender/-innen bekannt geben, 
ob der Erörterungstermin nach § 5 
Abs. 2,4 Planungssicherstellungsge-
setz (PlanSiG) als Online-Konsultation 
stattfindet.
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Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

Über die Genehmigung zur Veräußerung nachstehender Grundstücke ist nach 
dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE:
================================================================
Hundheim In der Waldbach Landwirtschaftsfläche,
  Waldfläche 0,7655 ha
Ilsbach Auf der Zehnenheck Landwirtschaftsfläche 0,6473 ha

Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des(r) 
Grundstücks(e) interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren Landwirt-
schaftsbehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, bis spätestens 05.11.2021 schriftlich mitzuteilen. Ansprech-
partner: Niklas Braun (Telefon: 06571 142418, E-Mail: Niklas.Braun@Bernka-
stel-Wittlich.de).

 

Verantwortlich für den Inhalt der Kreisnachrichten:

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

Postfach 1420, 54504 Wittlich

Ansprechpartner: 

Mike-D. Winter,  

Tel.: 06571 142205

E-Mail: Kreisnachrichten@Bernkastel-Wittlich.de

Das Busangebot zwi-
schen Daun, Wittlich, 
Bernkastel-Kues und Bad Ber-
trich verbessert sich ab dem 
12. Dezember 2021. Fast alle 
Orte sind in den neuen Bus-
netzen Eifelmaare und Eifel-
Kondelwald angebunden.
Gegenüber dem bisher wei-
testgehend auf die Belange 
des Schülerverkehrs ausge-
richteten Fahrplan wird das 
Angebot in den neuen Bus-
netzen nun auch für Pendler 
deutlich erweitert und für alle, 
die den öffentlichen Nahver-
kehr mehr in ihren Alltag inte-
grieren wollen.
In der Serie zum neuen Bus-
netz stellt der VRT heute die 
zentralen Linien vor, die an 
allen Tagen die Woche min-
destens alle zwei Stunden fa-
hren und gute Anschlussmög-
lichkeiten an andere Buslinien 
und den Zugverkehr bieten.

Linie 300 Daun – Wittlich – 

Großes Fahrtangebot für alle, die weniger Autofahren wollen
Bernkastel-Kues 
Die Linie 300 fährt täg-
lich zwischen Daun und 
Bernkastel-Kues bis 22 Uhr 
mindestens zweistündlich. 
Unter anderem sind auf der 
Linie folgende Orte ange-
bunden: Gemünden, Weiers-
bach, Üdersdorf, Bleckhausen, 
Manderscheid, Großlittgen, 
Minderlittgen, Hupperath, 
Wittlich, Wengerohr, Zeltin-
gen-Rachtig und Wehlen. 

Linie 350 Wittlich –  
Traben-Trarbach 
Die Linie 350 fährt sieben Tage 
die Woche mindestens zwei-
stündlich zwischen Traben-
Trarbach und Wittlich und hält 
in Bombogen, Ürzig, Lösnich, 
Kinheim und Kröv. Und das 
von etwa 5 Uhr (werktags) be-
ziehungsweise 8 Uhr (wochen-
ends) bis 22 beziehungsweise 
23 Uhr. 

Linie 555 Daun – Wittlich – 

Bernkastel-Kues
Die neue Buslinie 555 verbin-
det als Ergänzung zur Linie 
300 Bernkastel-Kues mit Daun 
über Zeltingen-Rachtig, Wen-
gerohr Wittlich Hbf, Panten-
burg und Mehren. Als Schnell-
bus für Pendler fährt sie 
täglich um 6:45 Uhr von Daun 
nach Wittlich und um 16:25 
Uhr von Wittlich nach Daun. 
In der RadBus-Saison fährt 
die 555 montags bis sonntags 
zweistündlich.

Linie 560 Daun – Bad Bertrich 
Die Linie 560 fährt Montag bis 
Sonntag zweistündlich und 
hält in Gemünden, Schalken-
mehren, Mehren, Ellscheid, 
Gillenfeld, Strohn, Trautzberg, 
Strotzbüsch und Hontheim. 
Besonders praktisch: die VRT-
Tickets gelten bis Bad Bertrich, 
obwohl der Ort außerhalb des 
VRT-Gebiets liegt.
 
Linie 700/777 Gerolstein – 

Cochem (Betreiber ist VRM – 
hieß bisher Linie 500)
Die Buslinie 700 des Verkehrs-
verbund Rhein Mosel (VRM) 
fährt ab 12. Dezember eben-
falls im Gebiet der neuen VRT-
Busnetze werktags im Stun-
dentakt zwischen Gerolstein 
und Cochem, u.a. über Daun 
und Ulmen. In der RadBus-Sai-
son ermöglicht die Linie 777 
auf dieser Strecke die Mitnah-
me von Fahrrädern.

Die Linien 300, 555, 777 sind 
im Sommer zwischen dem 1. 
April und dem 1. November 
auch als RadBus mit Radan-
hänger unterwegs. Mehr dazu 
lesen Sie unter www.rad-
busse.de. Montag bis Sonntag 
fahren in den neuen Busnet-
zen zudem auf vielen Strecken 
alle zwei Stunden die bereits 
hier vorgestellten RufBusse. 
Weitere Informationen finden 
Sie unter www.vrt-info.de/
buskonzept.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein 
Erörterungstermin aufgrund einer Er-
messensentscheidung der Genehmi-
gungsbehörde nach § 10 Abs. 6 BIm-
SchG durchgeführt wird (§10 Abs. 4 
Nr. 3 BIm-SchG) und grundsätzlich 
nicht stattfindet, wenn Einwendungen 
gegen das Vorhaben nicht oder nicht 
rechtzeitig erhoben bzw. zurückgezo-
gen worden sind oder nur auf privat-
rechtlichen Titeln beruhen.
Sollte der Erörterungstermin wegfal-
len oder vertagt werden, wird die Ent-
scheidung hierüber nach Ablauf der 
Einwendungsfrist öffentlich bekannt 
gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Zustellung der Entscheidung über die 
Einwendungen durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden kann 
(§ 10 Abs. 4 Nr. 4 BImSchG).

Wittlich, den 11. Oktober 2021
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
i.V.: Ralph Scheid

Diese öffentliche Bekanntmachung 
sowie die Antragsunterlagen und die 
zum Zeitpunkt der öffentlichen Be-
kanntmachung vorliegenden Stellung-
nahmen finden Sie auch im Internet 
unter www.Bernkastel-Wittlich.de/
bekanntmachungen.htm sowie unter 
www.uvp-verbund.de.

Öffentliche Bekanntmachung zum 
Zwecke der öffentlichen Zustellung 
gem. § 1 Abs. 1 Landesverwaltungs-

zustellungsgesetz in Verbindung 
mit § 10 Abs. 1 Nr.1 Verwaltungszu-
stellungsgesetz sowie § 1 Abs. 1 der 
Hauptsatzung des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich, jeweils in den aktuell 
gültigen Fassungen.

Folgende Person, deren Aufenthalt 
allgemein unbekannt ist, wird be-
nachrichtigt, dass die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich – Fachbereich Fi-
nanzielle Hilfen für Familien –Eltern-
geldstelle, Kurfürstenstraße 16, 54516 
Wittlich, gegen sie eine zustellungsbe-
dürftige Entscheidung getroffen hat.
Betroffene: Frau Ana-Maria Chiper, 
geb. 16.08.1995
letzte bekannte Anschrift: Bergweg 
20, 54497 Morbach
Datum und Aktenzeichen des Eltern-
geldbescheides: 20.10.2021, Az.: 13-
414-EG-21-0080
Das Schriftstück kann von der Be-
troffenen oder von einer durch sie 
bevollmächtigten Person bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich 
– Fachbereich Finanzielle Hilfen für 
Familien – Elterngeldstelle -, Kurfür-
stenstraße 16, 54516 Wittlich, einge-
sehen werden. Durch die öffentliche 
Zustellung werden Fristen in Gang ge-
setzt, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen. Die Entscheidung gilt 
als zugestellt, wenn seit dem Tag die-
ser Bekanntmachung zwei Wochen 
vergangen sind. Die Entscheidung er-
langt Bestandskraft, wenn die Betrof-
fene nicht innerhalb eines Monats 
nach Zustellung schriftlich oder zur 

Niederschrift bei der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstr. 16, 
54516 Wittlich oder unmittelbar beim 
Landesamt für Jugend, Soziales und 
Versorgung Rheinland-Pfalz, Rheinal-
lee 97-101, 55118 Mainz Widerspruch 
einlegt.

Wittlich, 21.10.2021
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Fachbereich Finanzielle Hilfen für Fa-
milien
Kurfürstenstraße 16
54516 Wittlich
Im Auftrag:
gez. Sabrina Karkus
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Analyse regionsspezifischer, 
statistischer Daten soll da-
raus nun die Lokale Integrierte 
Ländliche Entwicklungsstrate-
gie – oder kurz LILE – formu-
liert werden. Die Ergebnisse 
aus der Beteiligung und Aus-
gangsbasis für die LILE werden 
am 9. November öffentlich 
vorgestellt. Dazu findet von 
18:30 bis 20:00 Uhr eine di-
gitale Abschlussveranstaltung 
statt, zu der alle Interessierten 
eingeladen sind.  
In den Befragungen, Work-
shops und Interviews hat sich 
gezeigt, dass einige Themen-
bereiche in der neuen Förder-
periode eine noch stärkere Ge-
wichtung bekommen sollen. 
Besonders die touristische In-
wertsetzung der Region, aber 
auch die Qualifizierung der re-
gionalen Wirtschaft oder Bei-
träge zum sozialen Miteinan-
der in den Gemeinden, etwa 
durch das Vereinsleben, sol-
len in den kommenden Jahren 
noch stärker durch LEADER 
unterstützt werden.
Ausführlich werden die In-

Das Waldgartengelände befin-
det sich auf einem terrassier-
ten Steilhang mit einer Bach-
aue in der Talsohle. Die Ziegen 
waren sehr fleißig und zum 
Ende des Sommers 2020 war 
die obere Plattform so weit ge-
fressen, dass man mit der Um-
gestaltung des Geländes zum 
Waldgarten anfangen konn-

Leader-Region Vulkaneifel: Projekt des Monats Oktober
te. Im Frühjahr 2021 erfolgten 
die ersten Pflanzungen in der 
Bachaue: Bärlauch wächst nun 
neben Scharbockskraut, Milz-
kraut, Giersch und Brennes-
sel. Auf der „Beerenplattform“ 
können Walderdbeeren, Sta-
chelbeeren, Johannisbeeren, 
Gojibeeren und Blaubeeren 
gefunden werden.
Das Großartige an dem Pro-
jekt ist, dass regelmäßig Kräu-
terwanderung in den Wald-
garten stattfinden und dass 
der Garten für alle Besucher 
freizugänglich ist. Damit konn-
te nicht nur die Attraktivität 
des Ortes gesteigert werden, 
sondern auch Wissen zu den 
Waldkräutern wird kultiviert. 
Bei Fragen zu LEADER steht 
das Regionalmanagement 
zur Verfügung, Tel.: 06302 
923914, E-Mail isabelle.sch-
midtholz@entra.de, www.lea-
der-vulkaneifel.de.

halte der neuen LILE in der 
Abschlussveranstaltung am 
9. November vorgestellt. 
Weitere Informationen zum 
Prozess finden sich auf der 
Internetseite der Lokalen Ak-
tionsgruppe (LAG) unter www.
leader-vulkaneifel.de/lile-pro-
zess/.
Die LILE wird dann Anfang des 
nächsten Jahres dem rhein-
land-pfälzischen Wirtschafts-
ministerium als Bewerbung 
eingereicht, damit die Region 
auch in der kommenden För-
derperiode wieder über EU-
Fördergelder verfügt, mit de-
nen der LEADER-Ansatz von 
2023 bis 2027 fortgesetzt wer-
den kann. In der Praxis bedeu-
tet das: mit diesen Geldern 
können wieder vielfältige Pro-
jekte, die den Entwicklungs-
zielen der Region entspre-
chen, gefördert werden.
Die LAG freut sich über eine 
vielseitige Teilnahme aller In-
teressierten und bittet um 
eine formlose Anmeldung per 
E-Mail an: marc.wagner@ent-
ra.de.

Neue regionale Entwicklungsstrategie für die Vulkaneifel

In einer kleinen Feierstunde im Wittlicher Kreishaus konnte Hei-
ke Hansen (2.v.r.) jetzt ihr 40-jähriges Dienstjubiläum feiern. 
Landrat Gregor Eibes (r.) dankte ihr für ihre bisherige Arbeit so-
wie die langjährige Treue zum öffentlichen Dienst und zur Kreis-
verwaltung Bernkastel-Wittlich. Den Glückwünschen des Land-
rats schlossen sich Gabriele Helfrich (l.) für den Personalrat und 
Fachbereichsleiterin Renate Kemmer gerne an. 

Mitarbeiterin feiert  
Dienstjubiläum

jektes, der Unterstand und 
Einzäunung für die vier Land-
schaftspfleger Ziegen - John, 
Paul, Ringo und George; die 
„Berenbacher Beatles, konnte 
durch LEADER gefördert wer-
den. Damit konnten die vier 
Ziegenböcke ein neues Zuhau-
se finden und ihre Arbeit auf 
dem Gelände beginnen.

Die LEADER-Förderung bie-
tet vielfältige Möglichkeiten, 
gute Ideen und Projekte aus 
der Region in die Tat umzuset-
zen und dabei finanziell un-
terstützt zu werden. Mit LEA-
DER können nicht nur große 
Projekte gefördert werden, 
sondern auch kleine Initia-
tiven von engagierten Bür-
gern können mit bis zu 2.000 
Euro finanziert werden. Damit 
möchte LEADER die Dorfge-
meinschaft und das Leben vor 
Ort stärken.
Das Projekt „Essbarer Wald-
garten Berenbach“ ist auch 
dank ehrenamtlicher Förde-
rung entstanden. Auf einem 
stark verwilderten Gelände 
von circa 1,5 ha wollten das 
Paar Gabi und Rudi Kitzing aus 
Berenbach ein Waldgarten mit 
für Menschen essbaren Wild-
pflanzen und Heilkräutern er-
richten. Der erste Teil des Pro-

gungsformaten die Ideen und 
Meinungen von Bürgern, Ju-
gendlichen und Experten zur 
möglichen Entwicklung der 
Region in den kommenden 
Jahren. Zusammen mit einer 

Der Prozess zur Erstellung der 
neuen Entwicklungsstrate-
gie der LAG Vulkaneifel, der 
mit einem Auftakt im Mai 
gestartet ist, erfasste seit-
dem in verschiedenen Beteili-


